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wirtt) erwieS, fonbern baS Rinb»ieb mußte no* bie

Slrbeit ber ©ferbe erfeben, um biefe no* mehr gu

»erbrängen, unb ©auern, wel*e früher bis 4 unb 5

©ferbe hielten, halten ho*ftenS no* eineS unb nur
bann ein Ka»afleriepferb, wenn ber ©obn gu ber*
felben eingetbeitt ift, unb bagu oft no* feineSwegeS
ein gang geeignetes ©ferb.

SEBabr ift eS aUerbingS, bafi au* bie ©reife ber

©ferbe geftiegen ftnb, unb baft biefe ©reife man*en
©ater abf*reden ein bienfttü*tigeS ©ferb für feilten
©obn gu faufen, um benfelben in bie Ka»aflerie tre*
ten gu laffen.

©o fteht eS no* auf ben beutigen Sag auS unb
für bie 3ufunft ftnb bie SluSft*ten feineSwegeS glän*
genber, wenn man fte ni*t glängenber ma*t.

UI.

©S ift flar, wie eS auS »origen Kapiteln her»or=

geht, baft bie bort »orgefübrten ©alamitäten ber Re=

frutirung für Ka»atteric bebeutenbe ©*wie=
rigfeiten entgegen ftetten. ©S fommen aber

no* mehrere unb anbere bingtt.

©ie früher fo oft gehorte Klage, bie nun in golge
Herbeilaffen ber ©unbeSbeborben fo gientli* »er*
ftummt ift, nämtid) bafi bie ©ferbe gu niebrig ge*
f*äfet werben, waS nun in ©egug auf baS feftge*
fefcte SRarimum »on gr. 1200 infofem beteiligt ift,
wenn bie ©*a|uugSerperten babei au* ihren ri*ti=
gen,'geraden unb rationellen SEBeg geben.

©er gewotjnli*e Sanbmann, wel*er ni*t felbft
aud) Ka»atterift gewefen, hat in ber Regel febr be=

f*ränfte ©egriffe »on ben ©igenf*aften eineS Ra=

»atteriepferbeS unb führt oft entfeijli*c ©remplare

»or, ober eS ftnb biefelben weniger für ben Ka»=

»atteriebienft alS für anbere ©ieuftleiftungen bere*=
net. Oft bringt er bie ©ferbe gu jung unb au*
fehlerhaft in »erf*iebenen Rüdft*ten. ©ntweber nun
fann baS ©ferb ni*t angenommen werben, bann

giebtS Slergerniffe, ober baS ©ferb wirb ni*t fo ho*
gef*äfct als eS foftete, weil gu»iel bafür begabtt wor*
ben — baS giebt wieber ©erbruft, ©o wirb ber

SRann maftleibig unb »erliert Suft unb SRutb, au*
wenn bie ©a*e auf bie nnparteili*fte SEBeife »oll*
führt wirb; er beftagt bie Unmogtid)feit ©ferbe gu

finben, wie man fte »erlange. ©S ift lefctereS alter*

bingS fehr wahr, obf*on bo* au* nod) bie Re*

frutenannahme gur Kaöatterie in einigen Kantonen
bewiefen, baft no* ©ferbe gu finben feien, fo wie fte

fein follen, — aber jebenfallS tbeuer unb gwar theu=

rer als baS SRhtimum, nämli* gr. 1200 für ein

©ragoner=©ferb.

©S wirb fpäter gur Unterfu*ung fommen, ob in
biefem ©unfte etwaS für ben Reiter günftigereS gu

ma*en feie.

©iel unangenehmer berührt baS 2lbfd)afcungS=
wefen in feinem ©angen ben Reiter unb feinen ©a=

ter ober ©erwanbte. SRan bort in biefem ©eguge

Klagen »on Rabe unb gerne, in einem Kanton mehr

als im anbern; bie Klagen ftnb gegenfeitig; halb

beftagt ftcb bie ©rpertenfommiffton über bie an Un=

gebühr ftreifenbe ©egebrli*feit ber Reiter,
biefe über grofie Ungere*tigfeit in ber 3lbf*afcung,
wo man bie ©a*e entWeber niebt fenne ober niebt
fennen Wolle, ober nur für bie ©ibgenoffenf*aft unb
niebt für ben ©ferbebeft^er beba*t feie.

SGBabr ift eS, an beiben Orten laffen ft* begrünbete

©emerfungen ma*en.

(©*luft folgt.)

Heber ben Heglementeentamrf betrefenb ben

innern Hienfl.

SRan ift giemli* allgemein mit biefem Reglement
ein»erftanben, namentli* mit bem ©eftreben, wel*eS
baSfelbe beurfunbet, bie ©*reibereien überall gu »er*

einfa*en, wo eS obne Ra*tbeil für ben ©ienft ge*

f*ctjen fann. ©S ift biefeS ©eftreben »ottftänbig, ja
nur gu gut gelungen, in ©egug auf baS Rapport*
wefen ber Kompagnien unb ©ataittone, mit SluS*

nähme ber ärgtli*en Rapporte, ©ie ©rleidderung
unb ©ereinfa*nng ift'gang befonberS in bie Slugen

fpringenb, wenn man bie bisherigen tägli*en ©i*
tuattonSrapporte mit ben neu entworfenen »ergletdd,
wel*e nur bie fummarif*e Slngabe beS ©eftanbcS

ber Slnwefenben, nebft anfälligen ©egebren unb SRel-

bungen enthatten. SEBcggefatten ftnb auS ben ©i*
tuationSrapporten bie 4 Unterrubrifen über ben ©f*
fefti»beftanb, ebenfo »iel über bie Slnwefenben, 5

über bie Slbwefenben, bann ber fehr bef*werli*e
SluSweiS, auf wel*em nominati» angeführt werben

mufjte, ber 3uwa*S unb Slbgang an SRaunf*aft,
bie Slbwefenben in 4 Slbtbeilungen, nämli* bie ©e*

taf*irteu, bie ©pitalfranfen, bie ©eurlaubten, bie

©ermiftten; ferner bie Slnwefenben alS frnnf im ßim*
mer unb im Slrreft, enbli* no* bie anbern KorpS

angeborenben ©erpftegten. «

©ie ©ereinfa*ung unb ber 3eitgewinn ift wirflid^
für bie Kompagnie*efS refp. bie gouricre, fowie für
bie ©ataittonS*efS refp. bie ©tabSfouriere t)o*ft er*

gifbig ausgefallen. SEBir freuen unS aufri*tig mit
ihnen; allein unfere greube würbe nod) »iel groftcr
fein, wenn bagegen ni*t umgefehrt eine anbere Klaffe

»on Offigieren in hohem SRafje mit »ermebrten, unb,
wir bürfen eS mit gutem ©ewiffen auSfpre*en, mit

gang unnötigen neuen ©*reibereien belaftet worben

wäre, ©ie Slergte nämli* fonnen ft* ni*t rüb*
men etwaS gu »erfpüren, fo weit eS fte fetbft anbe*

trifft, »on bem lobenSwertbeu ©eftreben ber ©rper*
tenfommiffton baS Rapportwefen gu »creinfa*en unb

unnötige ©*retbereien gu »erbüten. 3nt ©egentbetl

forbert man »on benfelben gwei gang neue, bisher
weber bei unferer no* bei irgenb einer anbern Sir*

mee »on ben Slergten »erlangte Rapporte (vide §.
189 litt, a unb d). ©er eine biefer Rapporte ift
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wirth erwies, sondern das Rindvieh mußte noch die

Arbeit der Pferde ersetzen, um diese noch mehr zn
verdrängen, und Bauern, welche früher bis 4 und 5

Pferde hielten, halten höchstens noch eines nnd nur
dann ein Kavalleriepferd, wenn der Sohn zu
derselben eingetheilt ist, und dazu oft noch keinesweges
ein ganz geeignetes Pferd.

Wahr ist es allerdings, daß auch die Preise der

Pferde gestiegen sind, und daß diese Preise manchen
Vater abschrecken ein diensttüchtiges Pferd für seiken

Sohn zu kaufen, nm denselben in die Kavallerie treten

zu lassen.

So sieht es noch auf den heutigen Tag aus und
für die Zukunft sind die Aussichten keinesweges
glänzender, wenn man sie nicht glänzender macht.

Ill
Es ist klar, wie es aus vorigen Kapiteln hervorgeht,

daß die dort vorgeführten Calamita'ten der

Rekrutirung für Kavallerie bedeutende
Schwierigkeiten entgegen stellen. Cs kommen aber
noch mehrere und andere hinzu.

Die früher so oft gehörte Klage, die nun in Folge
Herbeilassen der Bundesbebörden fo ziemlich
verstummt ist, nämlich daß die Pferde zu niedrig
geschätzt werden, was nun in Bezug auf das festgesetzte

Maximum von Fr. 1200 insofern beseitigt ist,
wcnn die Schatzungsexperten dabei auch ihren
richtigen,'geraden und rationellen Weg gehen.

Der gewöhnliche Landmann, welcher nicht selbst

auch Kavallerist gewesen, hat in der Regel sehr

beschränkte Begriffe von den Eigenschaften eines Ka-
valleriepferdes und führt oft entsetzliche Exemplare

vor, oder es sind dieselben weniger für den Ka-
valleriedienst als für andere Dienstleistungen berechnet.

Oft bringt er die Pferde zu jung und auch

fehlerhaft in verschiedenen Rücksichten. Entweder nun
kann das Pferd nicht angenommen werden, dann

giebts Aergernisse, oder das Pferd wird nicht fo hoch

geschätzt als es kostete, weil zuviel dafür bezahlt worden

— das giebt wieder Verdruß. So wird der

Mann maßleidig und verliert Lust und Muth, auch

wenn die Sacke auf die unparteilichste Weise

vollführt wird; er beklagt die Unmöglichkeit Pferde zu

sinden, wie man sie verlange. Es ist letzteres
allerdings sehr wahr, obschon doch auch noch die

Rekrutenannahme zur Kavallerie in einigen Kantonen
bewiesen, daß noch Pferde zu finden seien, so wie sie

sein sollen, — aber jedenfalls theuer und zwar theurer

als das Minimum, nämlich Fr. 1200 für ein

Dragoner-Pferd.

Es wird später zur Untersuchung kommen, ob in
diesem Pnnkte etwas für dcn Reiter günstigeres zu

machen feie.

Viel unangenehmer berührt das Abschatzungs-
wesen in seinem Ganzen den Reiterund seinen Vater

odcr Verwandte. Man hört in diesem Beznge

Klagen von Nahe und Fernc, in einem Kanton mehr

als im andern; die Klagen sind gegenseitig; bald

beklagt sich die Expertenkommission über die an Un¬

gebühr streifende Begehrlichkeit der Reiter,
diese über große Ungerechtigkeit in der Abschätzung,
wo man die Sache entweder nicht kenne oder nickt
kennen wolle, oder nur für die Eidgenossenschaft und
nicht für den Pferdebesitzer bedacht seie.

Wahr ist es, an beiden Orten lassen sich begrün-
dete Bemerknngen machen.

(Schluß folgt.)

Ueber den Ncglementsentwurf betreffend den

innern Dienst

Man ist ziemlich allgemein mit diesem Reglement
einverstanden, namentlich mit dem Bestreben, welches

dasselbe beurkundet, die Sckreibereien überall zu
vereinfachen, wo es ebne Nachtheil für den Dienst
geschehen kann. Es ist dieses Bestreben vollständig, ja
nur zu gut gelungen, in Bezug auf das Rapport-
weseu der Kompagnien nnd Bataillone, mit
Ausnahme der ärztlichen Rapporte. Die Erleichterung
und Vereinfachung ist'ganz besonders in die Augen
springend, wenn man die bisherigen täglichen
Situationsrapporte mit den neu entworfenen vergleicht,
welche nur die fummarische Angabe des Bestandes

der Anwesenden, ncbst allfälligen Begehren nnd

Meldungen enthalten. Weggefallen sind ans den

Situationsrapporten die 4 Unterrubriken über den

Effektivbestand, ebenso viel über die Anwesenden, 5

über die Abwesenden, dann der sehr beschwerliche

Ausweis, auf welchem Nominativ angeführt werden

mußte, der Zuwachs und Abgang an Mannschaft,
die Abwesenden in 4 Abtheilungen, nämlich die De-
taschirtcn, die Spitalkranken, die Beurlaubten, die

Vermißten; ferner die Anwesenden als krank im Zimmer

und im Arrest, endlich noch die andern Korps
angehörenden Verpflegten.

Die Vereinfachung und der Zeitgewinn ist wirklich

für die Kompagniechefs resp, die Fouriere, sowie für
die Bataillonschefs resp, die Stavsfouriere höchst

ergiebig ausgefallen. Wir freuen uns aufrichtig mit
ihnen; allein unsere Freude würde noch vie! größer
sein, wenn dagegen nicht nmgekehrt eine andere Klassc

von Ofsizieren in hohem Maße mit vermehrten, und,

wir dürfen es mit gutem Gewissen aussprechen, mit

ganz unnvthigcn neuen Schreibereien belastet worden

wäre. Die Aerzte nämlich können sich nicht rühmen

etwas zu verspüren, so weit es sie selbst anbetrifft,

von dem lobenswerthen Bestreben der

Expertenkommission das Rapportwesen zu vereinfachen und

unnöthige Schreibereien zu verhüten. Im Gegentheil

fordert man von denselben zwei ganz neue, bisher
weder bei unserer noch bei irgend einer andern Armee

von den Aerzten verlangte Rapporte (vicke §.
189 litt, a und ck). Der eine dieser Rapporte ist
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nidtS anbercS alS bie bem ©ataiflonSargte oblicgenbc
©opie fämmtli*er tägti*er Kompagnic-Kranfenrap*
porte eineS ©ataittonS gu Hanben beffen Komman*
bauten; ber anbere ift ein monatlider Rapport ber

Slergte an alle KorpSfontmanbantcn über ben ©er*
brau* auS getbapotbefen.

Ra*bent bie ©unbeS»erfammtung erft unterm 30.

3uli 1859 ein Reglement über bie Organifation beS

©efunbbeitSbienfteS erlaffen, worin baS Rapportwe*
fen befonbem 3"ftruftionen »orbebalten wirb (§. 32
litt, d), unb nad)bem, auf biefen Slrtifet geftüfet, ber

©unbeSratb am 22. SRai 1861 bie »on SRilitärärg*
ten gu liefernben Rapporte in ben neuen 3nftruftio=
neu über ben ©efttnbbettSbienft »orgef*rieben bat,
wirb nun ber h. ©unbeS»erfammtung eine ©ermet)*

rung berfelben »orgef*lagcn. SGBabrltdi wir würben
unS fdämen, wegen biefer »irmebrten Slrbeit ein

SSEBort gu »erlierett, wenn baS 3tttereffe beS ©ienftcS
biefe mebrere ©*reiberei erbeif*en würbe. Sltlein,
baft biefeS nidt ber gatt, wirb wohl fdon babur*
bewiefen, baft Weber ter eine nod» ber anbere ber

»erlangten neuen Rapporte, bei ben beftorganiftrten
Slrmeen »erlangt wirb. SEßeber in granfreid) no*
in Oeftrei* wirb ein tägli*er namentli*er Rapport
beS ©ataittonSargteS an ben ©ataiflonSfommanban*
ten »erlangt, and) werben Weber bei ber einen no*
bei ber anbern Slrmee »on ben KorpSärgten monat*
liebe Rapporte über ben ©erbrau* auS ben gelb=
apotbefen an bie KorpSfommanbanten »erlangt.

3US f. 3- bie »om ©unbeSratbe beßetltc mititär*
äejtlid^e ©pegialfommiffton über bie netten 3"ftr«^
tionen beratbfdlagte, era*tete fte eS ebenfalls in ihrer
©fti*t, wo eS ohne Ra*tbeil für beu ©ienft gegeben

fonnte, baS Rapportwefen gu »ereinfa*en. SRan

fanb nun, baft, ta ber täcilide ©ituationSrapport
fpwobl ben fummariftfrett ©cftanb ber 3imirier= unb

©pitatfranfen, als au* beren Ramett enthielt, ter
frühere fummarif*e Kranfenrappott beS ©ataittonS*
argteS au ben ©ataittonSfommanbanten gang über*

ftüfftg fei. SluS biefem ©runte fiel berfelbe babin.
Run bat bie ©rpertenfommiffton freili* bie ©aftS,
auf wet*e baS gattenlaffen beS frühem fummarif*en
KranfenrapporteS ft* ftfifye, befeitigt, inbem fte aUe

Rubrifen im ©itttationSrapporte, wel*e über bie

Kranfen im 3immer unb ©pitat Stuff*tttß geben,

fallen läßt, unb wir begreifen beSwegen, baft man
benn bo* bem ©ataittonS*ef einige Kenntnift gu ge*
ben wünf*t über ben Kranfenftanb, f5nnen aber

niebt einfeben warum berfelbe tägli* bie Ramen fei*

ner Kranfen »ernebmen fott, unb warum gerabe bur*
ben ©ataittonSargt. ©inb bie KorpS betaf*iert, fo

wirb eS erft gerabegu unmogli* fein, biefen Rapport
tägli* abgugeben. ©S werben au* fot*e Rapporte
ben ©ataittonSfommanbanten bur*auS »on feinem

Rufccn fein, inbem eS @a*e beS ©ataittonSargteS ift
re*tgeitig auf aflfättige SRaßnabmen aufmerffam gu

ma*en; au* fann berfelbe tägli* beim münbli*en
Rapporte aüe wünf*bare SluSfunft geben. SEBir fin*
ben beSwegen, eS fonnte mehr alS genügen, wenn
bem ©ataittonSfommanbanten auf bem tägli*en ©i=

tuationSrapporte, eben au* nur fummarif* bie 3im=
mer* unb ©pitalfraufen gur Kenntnift gebradt wür*
ben. ©abur* würbe bie Slrbeit ber gouriere unb
beS ©tabSfourierS nur in tjö*ft geringem SRaft »er*
mehrt. 3e»>e hätten bloß, na* SRitgabe ber tägli*
*en Kompagnie*Kranfenrapporte, na*bem baS So*
tal beS ©tanbeS ber Slnwefenben auSgefe^t wäre, bie

3abl ber 3fntmerfranfen unb berjenigen int ©pitat
anSgufefcen, unb bie ©tabSfouriere hätten biefe 3ab=
ten bei jeber Kompagnie eingtttragen. ©aS gormu*
tar beS ©ataittonS=©ituattonSrapportS bebürfte gu
biefem ßweete nur gweier neuen Kolonnen, wogu ge*

nügenb ©tafc »orhanben.

©Bie f*on gefagt, wir finben, mebrerbeiftbe Weber

baS ©efunbbeitSwobt ber SRannfdaft, nodi fonft ir=
genb ein »ernünftiger 3^ed.

©ei ber oftrei*if*en Slrmee wirb »ont 3lrgte nur
ein namentli*er Rapport »erlangt, wetder ni*tS
SlubereS ift atS unfer tägtf*er Kompagnie=Kranfen=
Rapport, allein er trägt einen anbern Ramett, „baS
SRaroten*©rotofott". ©Bie hier bei uni, fo au* in
Oeftrei*, fefet ber Strgt bloft feinen ©efunb bei unb

untergei*net. Slußer biefem SRarobcu=©rotofott »er*

tätigt man »om Slrgte nur no* einen monattiden
fummarif*en SRaroben* unb Kranfen=Rapport, ber

ungefähr enthält, waS bie Refapitutatiou unferer
5tägigen Kranfenrapporte litt. H.

3n granfreid) wirb ebenfalls, wie hier unb in
Oeftrei*, ber »om gelbweibet aufgenommene tägli*e
namentlide Kranfenrapport, auf wel*en ter Slrgt
feinen ©efunb aufträgt, geforbert. Stußer biefem

Rapport wirb no* bem Regiments* ober ©ataittonS*
fommanbanten ein tägli*er fummarifder Rapport
unb bann bem 3at)tmeifter gu Hanben ber 3"tenban*
tnr alle brei SRonate ein namentti*eS ©ergei*niß
ber 3imnter* unb 3uftrmerie*Kranfen gegeben, (©on
ben Rapporten an bie mititärgtlid)en Obern reben

wir hier niebt.)

SEBir feben atfo in Oeftrei* nur tägti*e uament*

li*c Konipagnie*Kranfen^Rapporte unb monatti*e
fummarif*e; — in granfrei* einen gleiden ttament*
lieben unb überbieft einen tägli*en fttmmarifden.

SEBir fragen nun, fann eS bei unS ni*t genügen,

wenn neben bem tägliden namentli*en Rapporte bie

3abl ber Kranfen auf ben ©ituationSrapporten an=

gegeben wirb? SEBaS in granfrei* unb Oeftrei* ge*

nügt, fott au* bei unS genügen, unb gwar fott bie*

feS um fo eher ber galt fein, als ber auf ben Soh=

nungStag abgugebenbe ©ffeftbrapport (§. 184 unb

gorm XII a unb b beS ©rojeftS) bann wieber, fo*
wohl ben fttmmarif*en ©eftanb ber 3imwer= unb

©pitatfranfen, als au* beren Ramen enthält, ©e*

wi]} bei ©Uten »iel unb mehr alS bei feiner anbern

Slrmee. SRebr wäre gu »iel. Sltlein will man ben^-

no* no* mehr, fo begnüge man ft* bo* bamit »or*

guf*rciben, ba^ bie tägli*en namentli*en Kompagnie*

Kranfenrapporte einfa* ben tägli*en ©itttationSrap*
Porten beigelegt werben, ober »erlange, baß ber Slrgt

tägli* beim münbli*en Rapporte, bem er beiwoh=

nen fott, fein Kranfenjoumal auf ©egebren »orweife,

76 —
nichts anderes als die dem Bataillonsarzte obliegende
Eopie sämmtlicher täglicher KompagnicKrankenrap-
porte cines Bataillons zu Handen dessen Kommandanten;

der andere ist ein monatlicher Rapport dcr

Aerzte an alle Korpskommandantcn über den Pcr-
brauch aus Feldapotheken.

Nachdem die Bundesversammlung crst unterm ZU.

Juli 1859 cin Rcglcmcnt über die Organisation des

Gesundheitsdienstes erlassen, worin das Rapportwesen

besondern Jnstruktiouen vorbehalten wird (§. 32
litt, ä), und nachdcm, auf diesen Artikel gestützt, dcr

Bnndesratb am 22. Mai 1861 die von Militärärzten

zu liefernden Rapporte in den neuen Instruktionen
über den Gesundheitsdienst vorgeschrieben hat,

wird nun der h. Bundesversammlung eine Vermehrung

derselben vorgeschlagen. Wahrlich wir würdcn
nns schämen, wegen dieser v,rmehrtcn Arbeit ein

Wort zn verlieren, wenn das Interesse des Dienstes
diese mebrerc Schreiberei erheischen würde. Allein,
daß dieses nicht der Fall, wird wohl schon dadurch

bewiesen, daß weder der eine noch der andere der

verlangten neuen Rapporte, bei dcn bcstorganistrten
Armeen verlangt wird. Weder in Frankrrich noch

in Oestreich wird ein täglicher namentlicher Rapport
des Bataillonsarztes an dcn Bataillonskommandanten

verlangt, auch werden weder bei der einen noch

bei der andern Armee von den Korpsärzten monatliche

Rapporte über den Verbrauch aus den

Feldapotheken an die Korpskommaudanten verlangt.

Als s. Z. die vom Bnndesrathe bestellte

militärärztliche Spezialkommission über die neuen Instruktionen

berathschlagte, erachtete ste es ehensalls in ihrer
Pflicht, wo es ohne Nachtheil für deu Dienst geschehen

konnte, das Rapportwesen zu vereinfachen. Man
fand nun, daß, da dcr tätliche Situationsrapport
sywohl dcn summarischen Bestand dcr Zimmer- und

Spitalkranken, als auch dcren Namen enthielt, der

frühere summarische Krankenrapport des Bataillons-
«rztes an den Bataillonskommandanten ganz
überflüssig sei. Aus diesem Grunde siel derselbe dahin.
Nun bat die Expertenkommission freilich die Basis,
anf welche das Fallenlassen des frühern fummarischen

Krankenrapportes fich stufte, beseitigt, indem sie alle

Rubriken im Situationsrapporte, welche übcr die

Kranken im Zimmer nnd Spital Aufschluß geben,

fallen läßt, und wir begreifen deswegen, daß man
denn doch dem Pataillouschef einige Kenntniß zu
geben wünscht über den Krankenstand, könncn aber

nicht einsehen warum derselbe täglich die Namen
seiner Kranken vernehmen soll, und warum gerade durch
den Bataillonsarzt. Sind die Korps detaschiert, so

wird es erst geradezu unmöglich sein, dicscn Rapport
täglich abzugchen. Es werden auch solche Rapporte
den Bataillonskommandanten durchaus von keinem

Nutzen sein, indem es Sache des Bataillonsarztes ist

rechtzeitig auf aUfällige Maßnahmen aufmerksam zu

machen; auch kann derselbe täglich beim mündlichen

Rapporte alle wünschbare Auskunft geben. Wir finden

deswegen, es könnte mehr als genügen, wenn
dem Bataillonsrommandanten auf dem täglichen Si-

tnationsrapporte, eben nncb nur summarisch die Zimmer-

nnd Spitalkranken zur Kenntniß gebracht würdcn.

Dadurch würde die Arbeit dcr Fouriere und
des Stabsfouriers uur in höchst geringem Maß
vermehrt. Jene hätten bloß, nach Mitgabe dcr täglichen

Kompagnie-Krankenrapporte, nachdem das Total

des Standes der Anwesenden ausgesetzt wäre, dic

Zahl der Zimmerkranken und derjenigen im Spital
auszusetzen, und die Stavsfouriere hätten dicse

Zahlen'bei jeder Kompagnic einzutragen. Das Formular
des Bataillons-Situationsrapports bedürfte zu

diefem Zwecke nur zweier neuen Kolonnen, wozu
genügend, Platz vorhanden.

Wie schon gesagt, wir finden, mehr erheische weder
das Gesundheitswohl der Mannschaft, noch sonst

irgend ein vernünftiger Zweck.

Bei der östreichischen Armee wird vom Arzte nnr
ein namentlicher Rapport verlangt, welcher nichts
Anderes ist als unser täglicher Kompagnie-Kranken-
Rapport, allein er trägt einen andcrn Namen, „das
Maroden-Protokoll". Wie hier bei uns, so auch in
Oestreich, setzt der Arzt bloß seinen Befund bei und

unterzeichnet. Außer diesem Maroden-Protokoll
verlangt man vom Arzte nur noch einen monatlichen

summarischen Maroden- nnd Kranken-Rapport, der

ungefähr enthält, was die Rekapitulation nnserer

5tägigen Krankenrapporte litt. II.

In Frankreich wird ebenfalls, wie hier und in
Oestreich, dcr vom Feldweibel aufgenommene tägliche
namentliche Krankcnrapport, nns wclchcn der Arzt
seinen Befund aufträgt, gefordert. Außer diesem

Rapport wird noch dem Regiments- oder Bataittons-
kommandanten ein täglicher summarischer Rapport
und dann dem Zahlmeister zu Handen dcr Intendantur

alle drei Monate ein namentliches Verzeichnis
der Zimmer- und Jnfirmerie-Kranken gegeben. (Von
den Rapporten an die militärztlichen Obern reden

wir hier nicht.)

Wir sehen also in Oestreich nur tägliche namentliche

Kompagnie-Kranken-Rapporte und monatliche

summarische; — in Frankreich einen gleichen namentlichen

und überdieß einen täglichen summarischen.

Wir fragen nun, kann es bei uns nicht genügen,

wenn neben dem täglichen namentlichen Rapporte die

Zahl der Kranken auf den Situattonsrapporten
angegeben wird? Was in Frankreich und Oestreich

genügt, soll auch bei uus genügen, und zwar soll dieses

um so eher der Fall sein, als der auf den

Löhnungstag abzugebende Effektivrapport (§. 184 nnd

Form X!l « und b des Projekts) dann wieder,
sowohl den summarischen Bestand der Zimmer- und

Spitalkranken, als auch deren Namen enthält. Gewiß

des Guten viel nnd mehr als bei keiner andern

Armee. Mehr wäre zu viel. Allein will man
dennoch noch mehr, so begnüge man sich doch damit
vorzuschreiben, daß die täglichen namentlichen Kompagnie-

Krankenrapporte einfach den täglichen Situationsrapporten

beigelegt werden, oder verlange, daß der Arzt
täglich beim mündlichen Rapporte, dem er beiwohnen

soll, sein Krankenjournal auf Begehren vorweise,
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wenn bie münbti*e StuSfunft über ben Kranfenftanb
niebt genügen fotttc.

3n ©etreff beS anbern neuen Rapportes, wel*en
man »on ben Slergten »erlangt, nämlicb einen all*
monatti*en, über ben ©erbrau* auS ben gelbapothe*
fen, an fämmtli*e KorpSfommanbanten, fo ift niebt

erft*tli*, wogu berfelbe bienen fott. ©S wirb ge*
wi^ bie KorpSfommanbanten wenig intereffiren, wie
»iel »on biefem ober jenem Slrtifel ber gelbapothefen
ober ber ©erbanbfifte »erbraudt Würbe. ©S werben
biefetben au* niebt im ©tanbe fein gu beurteilen,
ob ber ©erbrau* begrünbet. ©S gebort au* ni*t
in beren ©erei*, Weber ben ©erbrau* gu fontrotti*
ren, no* für ben ©rfafc unb beffen ©egablung gu

forgen. ©iefe grage ift ©a*e ber mit ber Seitttng
beS ©efunbheitSbienftcS betrauten Slergte. ©S ent*
halten barüber bie Reglementc unb 3aftruftionen
über ben ©efunbheitSbienft alle nothwenbigen ©or*
febriften. ©nbli* ift gu bewerfen, baß eS ft* hier
um eine rein fanitarifebe grage batifcelt unb eS barf
baber bie ©eftimmung beS §. 30 beS OrgauifationS*
reglementS, fowie beS §. 35 ber 3aftruftionen über
ben ©efunbheitSbienft angerufen werben, wonadi bie

KorpSärgte in allen ben ©efunbheitSbienft betreffenben

Stngelegenbeiten, unter ihren miliiärärgttiden Obern
unb nur in militärif*er ©egiebung unter ihren KorpS*
fommanbanten ftet)en. ©ur* bie ©orfdrift in §. 189
d beS ©rojeftS würbe bem gitirten ©ringip entgegen
gebanbelt, waS lei*t unangenehme Konftifte »eran*
laffen fonnte.

3n 3afammenfaffung beS ©efagten geben unfere

©Bünf*e babin:

1. ©aß bie b- ©unbeS»erfammlung au* ben

Slergten ni*t unnüfce ©*reiberei gumutbe unb baber

Weber tägli*e namentli*e Kranfenrapporte ber ©a*

taitlonSärgte an bie ©ataittonSfommanbanten (§. 189

litt, a) »erlange, nod) monatli*e Rapporte über ben

©erbrau* auS ben gelbapothefen (§. 189 litt. d).

2. ©aß auf ben neuen täglidjen ©ituationSrap*
Porten bei Kompagnien unb bei ©ataillonen bie 3abt
ber 3iatmer= unb ©pitatfranfen angegeben werbe.

3. ©knn biefeS ni*t genügenb befunben werben

wollte, »orguf*reiben, entweber, baß ben ©ituationS*
rapporten bie tägli*en namentli*en Kranfenrapporte
ber Kompagnien beigelegt werben, ober baß ber Slrgt
beim tägli*en münbli*en Rapporte, auf ©erlangen
baS KranfenJournal »orweife, für ben galt feine

münbli*e SluSfttnft niebt genügen fotttc.

©in SRititärargt im*©inne »ieter feiner

©ollegen.

ierid)t bee $errn ©ber|ilieut. fecomtr über

ben üxita, in itor&amerika an bas eibgen.

Jltilitärbepartement.

(gortfefcung.)

IV.

Ueberfiebt ber wi*tigften Kriegs*
©reigniffe.

©a i* feine ®ef*i*te ber KriegSeretgntffe nieber*

fdireiben fann, fo werbe idt bie bauptfä*li*ften in
Kürge angeben.

©ie erfte SEBaffenttjat »on einer SEBidtigfeit fanb
ben 10. 3uni in ©ig ©atl)el in ©irginien ftatt,
auf ber ©traße gwif*en ber geftung SRonroe unb

$orftown. Ungefähr 3000 Unioniften »erließen SRonroe

unb Rewport, um bie »or ©ig^©etbel angelegten
fouberbünbif*en SGBerfe weggunebmen; fte würben

na* einem heftigen 3ufammenftoß mit einem ©er*
luft »on einigen fe*gig Sotten unb ©erwunbeten gu*
rüdgewotfen.

Slnbere ©efe*tc fanben wäbrenb ben SRonaten

3uni unb 3"ti im weftli*en ©irginien ftatt; unter
Slnberm errang eine ttnioniftifd)e ©i»ifton unter ©e=

neral SR'ßlettan bebeutenbe ©ortbeile.

©ine ernftere Stffaire war bie ©*la*t »on ©ulI.¬
Run ober SRanaffaS 3unction ben 21. 3"ti»
Ungefähr 20,000 Unioniften unter ©eneral SR'©o=

well rüdten auf ber ©traße »on SEBafhington über

gatrfar--©ourtboufe, ©cntre»iOe, SRanaffaS gegen

Ri*monb »or. 3aüf*en ben »Orienten leiben So*

falitäten an bem Ufer beS gtttffeS ©ull*Run fließen

fte auf ben circa 25,000 Wann ftarfen geinb. ©er
SlnfangS giemli* lebhafte Kampf artete beiterfeitS in
eine panifdie glu*t auS, wie eS guwcilcn bei Srttp*
pen, bie gum erften SRal im geuer ftnb, »orfommen

fann. Slber ber @*rcden War bei ben Unioniften
ftärfer, fte Hoben in großer Sluflofung ohne »erfolgt

gu werben bis gairfay unb fogar bis ©Bafbington,
unb hatten 479 Sobte, 1011 ©erwttnbete, wäbrenb*

bem bie ©onberbünbif*en 393 Sobte unb 1200

©erwunbete gäbltcn unb 1500 ©efangene gema*t
hatten.

©ie Sruppen beS RorbenS waren meiftenS auS,

auf bie ©auer »on brei SRonaten engagirten SRttigen

gufammengefefet gewefen, unb fönnten nun nur nod>

mit SRübe gufammen gebalten werben, ©iele gogen

au* wieber na* ihrer Heimatt) ab. ©te ©onber*

bünbif*en f*ritten »or bis anS re*te ©otomaeufer,
baS fte jebo* niebt überf*ritten, fei eS auS militä-
rifeber ©orft*t ober auS politif*en ©rünben; fte

glaubten f*on geftegt gu haben.

©ic bur* biefe Ra*ri*t im Rorben ber»orge=

bra*te Stufregung war aber fein ©orgeiden beS

griebcnS. ©er Kongreß beftbloß eine nette SluSbe*

bung »on bießmat 50,000 SRann, auf brei 3abre.
©iefe StuStjebung würbe na* ber glei*en ©cala,
wie bte »orbergegangenen »ertbeilt, nur bie'©taaten

Kalifornien unb Oregon würben no* blngugefüflt.
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wenn dic mündliche Auskunft über den Krankenstand
nicht genügen sollte.

In Betreff des andern neuen Rapportes, welchen

man von den Aerzten verlangt, nämlich einen

allmonatlichen, über den Perbrauch aus dcn Feldapotheken,

an sämmtliche Korpskommandanten, so ist nicht
ersichtlich, wozu derselbe dicncn soll. Es wird
gewiß die Korpskommandanten wenig interessiren, wie
viel von diesem oder jenem Artikel der Feldapotheken
oder der Vcrbandkiste verbraucht wurde. Es werden
dieselben auch nicht im Stande scin zu beurtheilen,
ob dcr Verbrauch begründet. Es gehört auch nicht
in deren Bereich, weder den Verbrauch zu kontrolli-
ren, noch für den Ersatz und dessen Bezahlung zu
sorgen. Dicse Frage ist Sache der mit der Leitung
des Gesundheitsdienstes betrauten Aerzte. Es
enthalten darüber die Reglementc und Instruktionen
über den Gesundheitsdienst alle nothwendigen
Vorschriften. Endlich ist zu bemerken, daß es sich hier
um eine rcin sanitarischc Frage handelt und es darf
daher die Bestimmung des F. 30 des Organisations-
règlements, sowie des §. 35 der Instruktionen über
den Gesundheitsdienst angerufen werden, wonach die

Korpsärzte in allen den Gesundheitsdienst betreffenden

Angelegenheiten, unter ihren militärärztlichcn Obern
und nur in militärischer Beziehung untcr ihrcn
Korpskommandanten stehen. Durch die Vorschrift in §. 189
à des Projekts wurde dem zitirten Prinzip entgegen
gehandelt, was leicht nnangenehme Konflikte veranlassen

könnte.

In Zusammenfassung des Gesagten geben unscrc

Wünsche dahin:

1. Daß die h. Bundesversammlung auch den

Aerzten nicht unnütze Schreiberei zumuthe und daher

weder tägliche namentliche Krnnkenrnpporte der Ba-
taillonsärzte an die Bataittonskommandanten (H. l89
litt. «) verlange, noch monatliche Rapporte über den

Verbrauch aus den Feldapotheken (8- 189 litt. à).

2. Daß auf den neuen täglichen Situationsrapporten

bei Kompagnien nnd bei Bataillonen die Zahl
der Zimmer- und Spitalkranken angegeben werde.

3. Wenn dieses nicht genügend befunden werden

wollte, vorzuschreiben, entweder, daß den Situationsrapporten

die täglichen namentlichen Krankenrapporte
der Kompagnien beigelegt werden, odcr daß der Arzt
beim täglichen mündlichen Rapporte, auf Verlangen
das Krankcnjournal vorweise, für den Fall seine

mündliche Auskunft nicht genügen sollte.

Ein Militärarzt im'Sinne vieler seiner

Collegen.

Gericht des Herrn Oberstlieut. Lccomte über

den Krieg in Nordamerika an das eidgcn.

Militärdepartement.

(Fortsetzung.)

IV.

Uebersicht der wichtigsten Kriegs-
Ereignisse.

Da ich keine Geschichte der Kriegsereignisse
niederschreiben kann, so werde ich die hauptsächlichsten in
Kürze angeben.

Die erste Waffenthat von einer Wichtigkeit fand
den 10. Juni in Big-Bathet in Virginien statt,
auf der Straße zwischen der Festung Monroe und
Dorktown. Ungefähr 3000 Unionisten verließen Mon-
roe und Newport, um die vor Big-Bethel augelegten
sonderbündifchen Werke wegzunehmen; sie wurden
nach einem heftigen Zusammenstoß mit einem Verlust

von einigen sechzig Todten uud Verwundeten

zurückgeworfen.

Andere Gefechte fanden während dcn Monaten

Juni nnd Juli im westlichen Virginien statt; nnter
Anderm errang eine unionistische Division tinter
General M'Clellan bedeutende Vortheile.

Eine ernstere Affaire war die Schlacht von Bull-
Run oder Manassas-Junction den 2l. Juli.
Ungefähr 20,000 Unionisten unter Gcneral McDowell

rückten auf der Straße vou Washington über

Fairfax-Courthouse, Ccntreville, Manassas gcgen
Richmond vor. Zwischen den vorletzten tcidcn
Lokalitäten an dem Ufer dcs Flusses Bull-Run stießen

sie auf den circa 25,000 Mann starkcn Feind. Dcr
Anfangs ziemlich lebhafte Kampf artete beiderseits in
eine panische Flucht aus, wie es zuweilen bei Trnppen,

die zum ersten Mal im Fener sind, vorkommen

kann. Aber der Schrecken war bei den Unionisten

stärker, sie flohen in großer Auflösung ohne verfolgt

zu werden vis Fairfax und fogar bis Washingtou,
und hatten 479 Todte, 1011 Verwundete, währenddem

die Sonderdündischen 393 Todte nnd 1200

Verwuudete zählten und 1500 Gefangene gemacht

hattcn.

Die Truppen des Nordens waren meistens aus,
auf die Dauer von drei Monaten engagirten Milizen
zusammengesetzt gewesen, und konnten nun nur noch

mit Mühe zusammen gehalten werden, Viele zogen

auch wieder nach ihrer Heimath ab. Die
Sonderbündifchen schritten vor bis ans rechte Potomacufer,
das sie jedoch nicht überschritten, sei es aus militärischer

Vorsicht oder aus politischen Gründen; sie

glaubten schon gesiegt zu haben.

Dic dnrch diese Nachricht im Norden hervorgebrachte

Aufregung war aber kein Vorzeichen des

Friedens. Der Kongreß beschloß eine neue Aushebung

von dießmal 50,000 Mann, auf drci Jahre.
Diese Aushebuug wurde nach der gleichen Scala,
wie die vorhergegangenen vertheilt, nnr die'Staaten
Californien und Oregon wurden noch hinzugefügt.
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